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RS Vwgh 1989/9/11 88/15/0055
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1989

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §184 Abs1;

UStG 1972 §10 Abs1;

UStG 1972 §10 Abs2 Z7 litb;

UStG 1972 §10 Abs2;

Beachte

Besprechung in:ÖstZB 1990, 69;

Rechtssatz

Um die stp> Umsätze des AbgP>, der teilweise wissenschaftlich tätig war, für einen bestimmten Zeitraum und die

Bemessungsgrundlage nach den Steuersätzen des § 10 Abs 1 und § 10 Abs 2 UStG richtig aufteilen zu können, hat die

AbgBeh die erforderlichen Ermittlungen allenfalls im Wege der Schätzung durchzuführen.
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